
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : II B 3

Suggestion for protocol :

By: Mr Caspar EINEM

Status : Member

Artikel 3

(1) Die Union erarbeitet und verwirklicht im Rahmen der in Artikel 1 dieses Titels

aufgeführten Grundsätze und Ziele ihres außenpolitischen Handelns eine Gemeinsame Außen- und

Sicherheitspolitik, die sich auf alle Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik erstreckt.

(2) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv und

vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität.

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um ihre gegenseitige politische Solidarität zu stärken und

weiterzuentwickeln. Sie enthalten sich jeder Handlung, die den Interessen der Union zuwiderläuft

oder ihrer Wirksamkeit als kohärente Kraft in den internationalen Beziehungen schaden könnte.

Der Rat, die Kommission und der Minister für auswärtige Angelegenheiten tragen für die

Einhaltung dieser Grundsätze Sorge.

Explanation (if any) :
Für Teile der Außenpolitik ist die Kommission zuständig. Sie soll daher mit angeführt werden.


